
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abnahmebescheinigung 

durch den Dienstleistungserbringer 
(gemäß TA Grabmal) 

Evangelischer Friedhof in □ Jüchen  □ Otzenrath  □ Hochneukirch  □ Hackhausen 

Verstorbene/r:   ………………………………………….. 

Grabanlage erstellt am:  ………………………………………….. 

□ Die Ausführung entspricht in den Abmessungen und den verwendeten Materialien 

den eingereichten Antragsunterlagen 

□ Von den angezeigten Angaben, wie beispielsweise Material bzw. Abmessungen, 

wurde aus folgenden Gründen abgewichen  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Bei erheblichen Abweichungen bzw. bei der Wahl einer alternativen Gründung 
werden die sicherheitsrelevanten Daten unaufgefordert neu eingereicht 

………………………………….………          ………….…………………………………… 
Ort, Datum          Unterschrift und Firmenstempel 

Wichtig: Diese Bescheinigung ist spätestens 6 Wochen nach dem Errichten des Grabmals 
ohne weitere Aufforderung der Friedhofsverwaltung zuzuleiten 
 

           Stand: 01.2023 

                                                 Dienstleistungserbringer / Fachfirma: 

                                                   (Name, Anschrift, Firmenstempel)  

 

An 
Evangelische Kirchengemeinde Jüchen 
Markt 33 
41363 Jüchen 


